
 

  

S 4 AL 390/99

Sozialgerichtsbarkeit Bundesrepublik Deutschland

Land Freistaat Bayern
Sozialgericht Sozialgericht Augsburg
Sachgebiet Arbeitslosenversicherung
Abteilung 4
Kategorie Urteil
Bemerkung -
Rechtskraft -
Deskriptoren -
Leitsätze -
Normenkette -

1. Instanz

Aktenzeichen S 4 AL 390/99
Datum 14.11.2001

2. Instanz

Aktenzeichen L 8 AL 42/02
Datum 12.09.2003

3. Instanz

Datum -

I. Die Klage gegen die Bescheide vom 19. Mai 1999 und 1. Juli 1999 in der Gestalt
des Widerspruchsbescheides vom 2. Juli 1999 wird abgewiesen.
II. AuÃ�ergerichtliche Kosten sind nicht zu erstatten.

Tatbestand:

Der am 1941 geborene KlÃ¤ger begehrt von der Beklagten Arbeitslosenhilfe.

Vom 02.09.1996 bis 22.05.1999 gewÃ¤hrte die Beklagte dem KlÃ¤ger
Arbeitslosengeld. Ab 23.05.1999 war der Anspruch auf Arbeitslosengeld erschÃ¶pft.

Am 14.04.1999 beantragte der KlÃ¤ger die GewÃ¤hrung von Anschluss-
Arbeitslosenhilfe. BezÃ¼glich der Angaben des KlÃ¤gers zu seinem VermÃ¶gen und
dem VermÃ¶gen seiner Ehefrau wird auf Bl. 21 der Leistungsakte der Beklagten
verwiesen.

Aus der Leistungsakte der Ehefrau des KlÃ¤gers, die seit Dezember 1994 arbeitslos
ist, ergab sich, dass sie aus einer Wertpapierabrechnung per 11.01.1999
103.417,78 DM erhielt. Hiervon zahlte sie 49.990,00 DM auf eine
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Rentenversicherung mit Ã�berschussbeteiligung bei der B.-Versicherung ein, die
zum 01.01.2005 fÃ¤llig wird. Einen weiteren Betrag von 50.000,00 DM schenkte sie
der gemeinsamen Tochter am 13.01.1999 zum Erwerb einer Immobilie.

Mit streitigem Bescheid vom 19.05.1999 lehnte die Beklagte den Antrag auf
Arbeitslosenhilfe ab. Zur BegrÃ¼ndung wurde ausgefÃ¼hrt, dass der KlÃ¤ger
Ã¼ber ein VermÃ¶gen in HÃ¶he von 34.475,28 DM verfÃ¼ge, das verwertbar und
dessen Verwertung zumutbar sei. Unter BerÃ¼cksichtigung eines Freibetrages in
HÃ¶he von 8.000,00 DM verblieben 26.475,80 DM. Dieser Betrag sei bei der
PrÃ¼fung der BedÃ¼rftigkeit zu berÃ¼cksichtigen. Bei Teilung des zu
berÃ¼cksichtigenden VermÃ¶gens durch das wÃ¶chentliche Arbeitsentgelt, nach
dem sich die HÃ¶he der Arbeitslosenhilfe richtet (1.010,00 DM) ergebe sich, dass
der KlÃ¤ger fÃ¼r einen Zeitraum von 26 Wochen nicht bedÃ¼rftig sei.

Hiergegen erhob der KlÃ¤ger am 25.05.1999 bei der Beklagten Widerspruch. Zur
BegrÃ¼ndung trug der KlÃ¤ger vor, dass das anzurechnende VermÃ¶gen zum
Zeitpunkt der Antragstellung auf Arbeitslosenhilfe nicht vorhanden gewesen sei.

Mit weiterem Bescheid vom 01.07.1999 verringerte die Beklagte den Zeitraum der
fehlenden BedÃ¼rftigkeit auf 23 Wochen. Da der Antrag auf Anschluss-
Arbeitslosenhilfe vom 14.04.1999 erst mit Wirkung zum 23.05.1999 gestellt wurde,
sei davon auszugehen, dass zu diesem Zeitpunkt nur noch ein verwertbares
VermÃ¶gen in HÃ¶he von 24.041,32 DM vorhanden war.

Im Ã�brigen wies die Beklagte den Widerspruch als unbegrÃ¼ndet zurÃ¼ck mit
Widerspruchsbescheid vom 02.07.1999.

Dagegen erhob der KlÃ¤ger Klage zum Sozialgericht Augsburg mit Schreiben seines
BevollmÃ¤chtigten vom 09.07.1999, das am 15.07.1999 bei Gericht einging. Wegen
der BegrÃ¼ndung der Klage wird auf Bl. 1 bis 4 der Klageakte verwiesen.

Der BevollmÃ¤chtigte des KlÃ¤gers beantragt, die Beklagte unter Aufhebung der
Bescheide vom 19.05.1999 und 01.07.1999 in der Gestalt des
Widerspruchsbescheides vom 02.07.1999 zu verurteilen, dem KlÃ¤ger
Arbeitslosenhilfe ab 23.05.1999 nach den gesetzlichen Bestimmungen zu
gewÃ¤hren.

Die BevollmÃ¤chtigte der Beklagten beantragt, die Klage als unbegrÃ¼ndet
abzuweisen.

Beigezogen und Gegenstand der mÃ¼ndlichen Verhandlung waren neben den
Unterlagen des Gerichts die Leistungsakte des KlÃ¤gers und die Leistungsakte
seiner Ehefrau. Auf den Inhalt wird zur ErgÃ¤nzung des Tatbestandes Bezug
genommen.

EntscheidungsgrÃ¼nde:

Das Sozialgericht Augsburg ist zur Entscheidung des Rechtsstreits sachlich und
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Ã¶rtlich zustÃ¤ndig (Â§Â§ 51, 57 Abs. 1 Sozialgerichtsgesetz â�� SGG -). Die Klage
ist form- und fristgerecht erhoben, in der Sache jedoch nicht begrÃ¼ndet. Der
KlÃ¤ger hat keinen Anspruch gegen die Beklagte auf GewÃ¤hrung von
Arbeitslosenhilfe ab 23.05.1999 fÃ¼r die Dauer von 23 Wochen, da es insoweit an
der Leistungsvoraussetzung der BedÃ¼rftigkeit fehlt.

Anspruch auf Arbeitslosenhilfe besteht nur im Falle der BedÃ¼rftigkeit des
Arbeitslosen (Â§ 190 ABb. 1 Sozialgesetzbuch, Drittes Buch â�� SGB III -). GemÃ¤Ã� 
Â§ 193 Abs. 1 SGB III ist ein Arbeitsloser bedÃ¼rftig, soweit er seinen
Lebensunterhalt nicht auf andere Weise als Arbeitslosenhilfe bestreitet oder
bestreiten kann und das zu berÃ¼cksichtigende Einkommen die Arbeitslosenhilfe
nicht erreicht. Nach Abs. 2 dieser Vorschrift ist ein Arbeitsloser nicht bedÃ¼rftig,
solange mit RÃ¼cksicht auf sein VermÃ¶gen und das VermÃ¶gen seines nicht
dauernd getrennt lebenden Ehegatten oder das VermÃ¶gen einer Person, die mit
dem Arbeitslosen in eheÃ¤hnlicher Gemeinschaft lebt, die Erbringung von
Arbeitslosenhilfe nicht gerechtfertigt ist.

Hinsichtlich der Verwertung von VermÃ¶gen wird Â§ 193 Abs. 2 SGB III ergÃ¤nzt
durch die Vorschriften der Arbeitslosenhilfe-Verordnung (Alhi-VO). Nach Â§ 6 Abs. 1
Alhi-VO ist VermÃ¶gen des Arbeitslosen und seines nicht dauernd getrennt
lebenden Ehegatten zu berÃ¼cksichtigen, soweit es verwertbar ist, die Verwertung
zumutbar ist und der Wert des VermÃ¶gens, dessen Verwertung zumutbar ist,
jeweils 8.000,00 DM Ã¼bersteigt.

Nach Auffassung des Gerichts liegt BedÃ¼rftigkeit auch dann nicht vor, wenn das
zu berÃ¼cksichtigende VermÃ¶gen von dem Arbeitslosen nach Eintritt der
Arbeitslosigkeit vorsÃ¤tzlich ohne anerkennenswerten Grund vorzeitig verbraucht
oder verschenkt wird. Der KlÃ¤ger war arbeitslos seit September 1996. Sein
Anspruch auf Arbeitslosengeld war erschÃ¶pft am 22.05.1999. Im Merkblatt fÃ¼r
Arbeitslose "Ihre Rechte â�� Ihre Pflichten" wurde der KlÃ¤ger hinreichend
darÃ¼ber aufgeklÃ¤rt, dass Arbeitslosenhilfe nur im Falle der BedÃ¼rftigkeit
gewÃ¤hrt werden kann. Der KlÃ¤ger bzw. seine Ehefrau waren somit verpflichtet,
das wÃ¤hrend ihrer Arbeitslosigkeit hinzutretende VermÃ¶gen zur Bestreitung ihres
Lebensunterhalts sicherzustellen. Mit der Schenkung von 50.000,00 DM an die
gemeinsame Tochter hat der KlÃ¤ger seine BedÃ¼rftigkeit vorsÃ¤tzlich
herbeigefÃ¼hrt. Es bestand keine rechtliche Verpflichtung zu dieser Schenkung;
allenfalls eine moralische. Die aufgrund der Schenkung eingetretene
VermÃ¶gensminderung ist mithin mit dem Sinn und Zweck der GewÃ¤hrung von
Arbeitslosenhilfe nicht zu vereinbaren. DarÃ¼ber hinaus ist zu berÃ¼cksichtigen,
dass der KlÃ¤ger die Schenkung an die gemeinsame Tochter unter den
Voraussetzungen des Â§ 528 Abs. 1 BÃ¼rgerliches Gesetzbuch (BGB)
rÃ¼ckgÃ¤ngig machen kann. Nach Auffassung des Gerichts ist dieser
RÃ¼ckforderungsanspruch als VermÃ¶gen im Sinne des Â§ 193 SGB III zu werten.

Soweit der KlÃ¤ger vortrÃ¤gt, dass die Schenkung in HÃ¶he von 50.000,00 DM an
die gemeinsame Tochter bereits bei der GewÃ¤hrung von Arbeitslosenhilfe an seine
Ehefrau durch die Beklagte berÃ¼cksichtigt wurde, ist dies unbeachtlich.
Gegenstand des anhÃ¤ngigen Klageverfahrens ist nicht die Frage, ob die Beklagte
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bei der GewÃ¤hrung von Arbeitslosenhilfe an die Ehefrau des KlÃ¤gers die
Anrechnung des Schenkungsbetrages im Rahmen der PrÃ¼fung der BedÃ¼rftigkeit
korrekt vornahm.

Die AusfÃ¼hrungen der Beklagten in den Bescheiden vom 19.05.1999 und
01.07.1999 in der Gestalt des Widerspruchsbescheides vom 02.07.1999 sind somit
rechtlich nicht zu beanstanden. Sie entsprechen in vollem Umfang der Sach- und
Rechtslage.

Da das Gericht auch unter BerÃ¼cksichtigung des Vorbringens des KlÃ¤gers im
Klageverfahren der BegrÃ¼ndung der oben genannten Bescheide folgt, wird von
einer weiteren Darstellung der EntscheidungsgrÃ¼nde im Hinblick auf Â§ 136 Abs. 3
SGG abgesehen.

Die Kostenentscheidung beruht auf Â§ 193 SGG.

Erstellt am: 27.01.2005

Zuletzt verändert am: 23.12.2024
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